
Als Abwicklungsspezialist im Fondsgeschäft erachtet die FFB die Abrech-

nung von Kundenaufträgen für den Abruf von Investmentanteilen auf

Basis des Nettoinventarwertes des jeweiligen Sondervermögens als am

besten geeignet. Die Ermittlung des Nettoinventarwertes ist gesetzlich

geregelt und folgt eindeutig nachvollziehbaren Bewertungs- und Berech-

nungsmaßstäben. Die Rückgabe wird zu dem Rücknahmepreis abge-

rechnet, der von der Abwicklungsstelle festgelegt wird.

Daher erfolgt die Abwicklung der Geschäfte mit Investmentanteilen in der

Regel direkt über die die jeweiligen Sondervermögen verwaltenden

Investmentgesellschaften (Emittenten) beziehungsweise deren Depot-

banken. Vereinzelt erfolgt die Abwicklung jedoch auch über alternative

Abwicklungswege auf Basis des von der Investmentgesellschaft festge-

legten Nettoinventarwertes (z.B. Clearstream). Die FFB weist darauf hin,

dass Geschäfte mit Investmentanteilen beispielsweise auch über die

Börse abgewickelt werden können, was in Einzelfällen (z.B. große Order-

volumen oder andere besondere Konstellationen) auch günstiger sein

kann, als beispielsweise direkt über den Emittenten zu ordern. Sollte der

FFB kundenseitig eine Weisung erteilt werden, die andere als die

beschriebenen Abwicklungswege vorsieht, kann dieser Auftrag von der

FFB nicht ausgeführt werden.

Der Service steht Ihnen an Bankgeschäftstagen in Frankfurt am Main zur

Verfügung. Die FFB ist überzeugt, dass sie Ihnen als Komplettservice-

anbieter im Bereich der Fondsanteilverwahrung unter Berücksichtigung

des gesamten Kosten- und Leistungsspektrums ein äußerst attraktives

Angebot für Ihre individuellen Fondsanlagen bietet. Auf Wunsch stellt

die FFB ihren Kunden weitere Einzelheiten zu diesen Grundsätzen zur

Verfügung.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Anschaffung

und die Veräußerung der Investmentanteile im eigenen Namen für fremde

Rechnung erfolgt (Finanzkommission).

Kauf- und Verkauforders verschiedener Kunden, die sich auf dasselbe

Wertpapier beziehen, können, bevor sie ausgeführt werden, zusammen-

gefasst oder gegeneinander verrechnet werden (Netting). Die FFB ist

berechtigt, den Auftrag im Wege des Selbsteintritts (§ 400 HGB) unter

Zugrundelegung des von der Investmentgesellschaft festgelegten Netto-

inventarwerts auszuführen.
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